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27. Landessynode 

der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens 

 

Beschluss 

der Landessynode  

betreffend Antrag des 

Theologischen Ausschusses 

vom 18. November 2018 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Sabbatzeit für Mitarbeitende im Verkündigungsdienst 

Das Landeskirchenamt wird gebeten, Mitarbeitende im Verkündigungsdienst zu unterstützen, 
die eine Sabbatzeit in Anspruch nehmen wollen. Das heißt: 

 Das Landeskirchenamt erstellt eine Übersicht über verschiedene Möglichkeiten einer 
Sabbatzeit im Rahmen eines privatrechtlichen Anstellungsverhältnisses.  

 Das Landeskirchenamt hält Kirchgemeinden dazu an, Mitarbeitenden im 
Verkündigungsdienst nach einer Dienstzeit von mindestens 10 Jahren eine Sabbatzeit zu 
ermöglichen. 

 Das Landeskirchenamt informiert Mitarbeitende im Verkündigungsdienst über die rechtlichen 
Voraussetzungen, die nötig sind, um eine Sabbatzeit in Anspruch zu nehmen. 

 Das Landeskirchenamt prüft, wie im landeskirchlichen Haushalt Mittel bereitgestellt werden 
können, um den Kirchgemeinden die Vertretungsdienste während der Sabbatzeit zu 
finanzieren. 

 
 
Die Drucksache Nr. 213 wurde nach Beratung in der 38. öffentlichen Sitzung am 19. November 2018 
mit 6 Gegenstimmen beschlossen. 
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Präsident 
 
6. Dezember 2018 


